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deren Gegenstand den Wert von 2000 RM nicht über
steigt.

Die Landgerichte sind zuständig für Berufung gegen 
Entscheidungen der Amtsgerichte.

Die Oberlandesgerichte entscheiden nicht in erster In
stanz, sondern sind endgültige Berufungsinstanz gegen 
Entscheidungen der Landgerichte in Zivilsachen; sie sind, 
soweit gesetzlich vorgesehen, für das Rechtsmittel der Re
vision gegen Entscheidungen der Amtsgerichte und Land
gerichte in Strafsachen zuständig.

Artikel III -

Die Zuständigkeit der deutschen Gerichte erstreckt sich 
auf alle Zivil- und Strafsachen mit folgenden Ausnahmen:

a) Strafbare Handlungen, die sich gegen die Alliierten 
Besatzungsstreitkräfte richten;

b) Strafbare Handlungen, die von Nazis oder von ande
ren Personen begangen wurden, und die sich gegen 
Staatsangehörige Alliierter Nationen oder deren 
Eigentum richten, sowie Versuche zur Wiederher
stellung des Naziregimes oder zur Wiederaufnahme 
der Tätigkeit der Naziorganisationen;

c) Strafbare Handlungen, in die Militärpersonen der 
Alliierten Streitkräfte oder Alliierte Staatsangehörige 
verwickelt sind;

d) Andere Zivil- und Strafsachen, die der Zuständigkeit 
der deutschen Gerichte nach den Anordnungen des 
Alliierten Militärbefehlshabers entzogen werden;

e) Wenn eine strafbare Handlung ihrem Wesen nach 
die Sicherheit der Alliierten Streitkräfte nicht ge
fährdet, kann der Militärbefehlshaber sie den deut
schen Gerichten zur Aburteilung überlassen.


